Spielplätze: Sicherheit geht vor! 

Elternprojekt gestartet

Im Juni 2008 hat eine Prüfkommission erhebliche Sicherheitsmängel auf sämtlichen Dassendorfer Spielplätzen festgestellt. Darum war es nötig, umgehend alles defekte, leicht zu beseitigende Spielgerät zu entfernen, um die Kinder nicht zu gefährden.

Viele weitere Spielgeräte werden in den nächsten Tagen und Wochen in Zusammenarbeit mit unseren beiden Gemeindearbeitern und Spezialfirmen beseitigt werden müssen. Wir bedauern diesen Umstand sehr, aber Sicherheit geht vor.

Nahezu sämtliche Holzbauteile, die zum Teil erst etwas über 10 Jahre alt waren (und deren Herstellerfirmen jahrzehntelange Nutzung versprochen hatten…) sind verrottet. Eine – eigentlich jährlich stattfindende – Prüfung der Geräte hat im letzten Jahr nicht stattgefunden. Eine weitere Nutzung der Geräte ist unverantwortlich. Eine umfangreiche Reparatur unwirtschaftlich. Ein Austausch aller defekten Spielgeräte auf sämtlichen Spielplätzen würde nach ersten Schätzungen ca. 37.000 Euro kosten. Dabei kostet eine Doppelschaukel ca.1.700 Euro. Günstige Baumarktware kann den Standards auf öffentlichen Spielplätzen leider nicht genügen.

Den Kostenaufwand für den Austausch sämtlicher Geräte wird unsere Gemeinde nicht auf einen Schlag bewältigen können. So sollten wir diesen erzwungenen „Spielplatz-Notstand“ als Chance nutzen, uns grundsätzlich zu überlegen, wie wir uns die Gestaltung der Plätze vorstellen. Denkbar wäre es, die Anlagen naturnäher zu gestalten und damit auch die Anzahl reparaturanfälliger Geräte im öffentlichen Raum zu begrenzen. Es könnten bei Neuanschaffungen beispielsweise auch Geräte aus Recyclingkunststoff eingesetzt werden (Herstellergarantie 10 Jahre). 

Bei diesen Überlegungen sollen Eltern und Kinder einbezogen werden. Der Anfang dazu wurde bereits gemacht. Eine Elternprojektgruppe wurde ins Leben gerufen. Eine Kontaktadresse erhalten Sie über das Bürgermeister-Telefon. (0151-50463557 Mo bis Do jeweils 17 bis 18 Uhr). 

Am 9. September wird sich der Bauausschuss mit dem Thema „öffentliche Spielplätze“ befassen. Interessierte Bürger sollten diese öffentliche Sitzung besuchen.

Martina Falkenberg

Mit dem Bus nach Aumühle?
Wunsch und Wirklichkeit
Die Busverbindung zwischen Dassendorf und Aumühle wird seit Jahren von dem Busunternehmen Autokraft, Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund und Inhaber der Lizenz für diese Strecke, betrieben. 

Montag bis Freitag fahren drei Busse von Dassendorf nach Aumühle, deren Haltestellen entlang des Mühlenweges verlaufen (Abfahrzeiten ca. 8:30 Uhr; 12:30 Uhr; 13:30 Uhr, letzterer nur an Schultagen). In entgegen gesetzter Richtung fahren ebenfalls drei Busse täglich (Abfahrt Aumühle ca. 9:00 Uhr, 12:50 Uhr, 14:00 Uhr, letzterer nur an Schultagen). 

Dieses ist ein Zeittakt, der weder für Schüler, die die Aumühler Schule besuchen, noch für Pendler, die mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, eine befriedigende Lösung darstellt.
Auch der Gemeinde Aumühle als Träger der Realschule liegt daran, dass Dassendorfer Schüler ein erweitertes Schulbusangebot erhalten. Der Gemeinde Aumühle liegt ein Angebot der Firma Autokraft vor, einen weiteren Bus einzusetzen, der die Fürstin-Ann-Marie-von-Bismarck-Schule in Aumühle zur ersten Stunde erreicht. Der Preis dafür beträgt jährlich 14.800 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. 

Ein stolzer Preis für eine einzige Busverbindung täglich. Trotzdem haben wir das vorliegende Angebot zum Anlass genommen, in Gespräche zwischen beiden Amtsgemeinden einzutreten. Im Ausschuss für Schule, Kindergarten und Sport soll am 3.September öffentlich beraten werden, ob sich die Gemeinde Dassendorf an Kosten dieser zusätzlichen Busverbindung beteiligt. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob es noch weitere, möglichst kostengünstigere und/oder im Angebot umfangreichere Möglichkeiten gibt, die Busverbindung zwischen Aumühle und Dassendorf sinnvoll auszubauen. 
Martina Falkenberg, Bürgermeisterin

Mit zwei Jahren ins „Spatzennest“

Die Gemeindevertretung hat am 15. Juli beschlossen, die reguläre Vormittagsgruppe in der kommunalen Kindertagesstätte „Spatzennest“ zum 1. August 2008 in eine altersgemischte Gruppe für Kinder von zwei Jahren bis zum Schuleintritt umzuwandeln.

Die bisherige Vormittagsgruppe ist eine Elementargruppe, die aus 20 Plätzen für Kinder ab drei Jahren besteht. Bei der neuen altersgemischten darf die Gruppenstärke maximal  15 Kinder betragen, darunter fünf Kinder unter drei Jahren, die von zwei ständig anwesenden pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut werden. Dafür wurde die Arbeitszeit einer Erzieherin angehoben.

Durch die Umwandlung wird zu wesentlichen Teilen der steigende Bedarf an Betreuung unter dreijähriger Kinder in Dassendorf für das nächste Kindergartenjahr gedeckt. Außerdem kann somit die finanzielle Förderung des Kreises erhalten werden, der 15% der Personalkosten trägt.

Die Betreuung in altersgemischten Gruppen wird bereits seit einigen Jahren in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ erfolgreich umgesetzt. 

Wenn auch Sie Betreuungsbedarf Ihres Kindes anmelden möchten, setzen Sie sich bitte mit der Kindergartenleiterin Karla Zager, 04104-5862, in Verbindung.

Martina Falkenberg
Per Internet in die Welt

Neuigkeiten zum Thema DSL

In unserer letzten „Aktuell“-Ausgabe haben wir ausführlich über den neuesten Stand zum Thema DSL berichtet. Darin wurde deutlich, dass das Angebot der Telekom vom Januar diesen Jahres hinfällig ist. Bund und EU haben wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen solche Verträge geäußert. Diese würden einen DSL-Anbieter (in diesem Fall die Telekom) in unzulässiger Weise begünstigen. 

Das Land Schleswig-Holstein erarbeitet nun eine neue Richtlinie, nach der DSL-Anschlüsse gefördert werden dürfen. Entsprechend werden die Versorgungsunternehmen ihre Angebote wettbewerbsrechtlich einwandfrei formulieren. Dann erst könnte die Gemeinde Dassendorf ein solches Angebot annehmen und die DSL-Versorgung ermöglichen. 

Entgegen anders lautender Presseberichte wurde die Richtlinie des Landes bisher noch nicht erlassen. Es hat nur eine Notifizierung der Richtlinie durch die EU gegeben. 

Es können bereits jetzt formlose Anträge der Gemeinden zur Breitband-DSL-Förderung  eingereicht werden. Das Amt hat dies in meinem Auftrag selbstverständlich umgehend in die Wege geleitet. Wir hoffen, dass die geleisteten Vorarbeiten, wie die Bürger-Befragung zum Thema DSL, im Verfahren anerkannt werden und nicht aufgrund der neuen Richtlinie wiederholt werden müssen.

Als nächstes ist eine Beraterfirma mit den weiteren Schritten der Zuschussbeantragung zu beauftragen. Die neuen Ausschreibungen müssen anbieter- und systemneutral formuliert werden, wobei weitere Zuschussvoraussetzungen einzuhalten sein werden.

Die Gemeinde wird sich weiterhin für eine zügige Versorgung Dassendorfs mit Breitband-DSL einsetzten. Wir wissen um den Leidensdruck vieler Dassendorfer - insbesondere im gewerblichen Bereich. 
Das Verfahren ist leider nicht zu beschleunigen. Die Gemeinde und das Amt Hohe Elbgeest werden in jedem Schritt rechtzeitig dafür sorgen, dass Dassendorfer Interessen gewahrt werden.
Martina Falkenberg, Bürgermeisterin

Findet Sie der Rettungswagen?
Neue Satzung für Hausnummernschilder

Die bisher gültige Fassung der Satzung über das Anbringen von Straßennamen- und Hausnummernschildern in der Gemeinde Dassendorf stammte aus dem Jahre 1986. Auch wenn allgemeine Satzungen im Gegensatz zu Abgabensatzungen nicht automatisch nach 20 Jahren außer Kraft treten, sollte auch diese Satzung neuen Gegebenheiten angepasst werden. Aus diesem Grund hat die Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung eine Neufassung der Satzung beschlossen. 

Gegenüber der bisher gültigen Satzung wurden insbesondere die Bestimmungen über die Anbringung und Größe von Hausnummern modifiziert, insbesondere wurde eine Mindestgröße festgesetzt. Ebenfalls aufgenommen wurden – wie bei allen Satzungen vorgeschrieben – die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Unabhängig von Vorschriften und Satzungen sollte jeder im eigenen Interesse dafür Sorge tragen, dass sein Haus oder seine Wohnung schnellstmöglich zu finden ist, ob vom Besucher oder Notarzt, Rettungswagen oder Feuerwehr. An gut sichtbarer Stelle in ausreichender Größe und mit (Solar)Beleuchtung hilft das entsprechende Schild allen bei der Orientierung.

Hier ein Auszug aus der Satzung: §2 Hausnummernschilder: (…)

(3) Die Hausnummernschilder sind neben dem Hauseingang in einer Höhe von mindestens 1,50 m anzubringen. Steht eine Hauszeile mit dem Giebel zur Straße und befinden sich der oder die Hauseingänge an einer Seite, so ist unabhängig von der Hausnummer am Hauseingang zusätzlich die Hausnummer an der der Straße zugewandten Seite anzubringen.

(4) Die Hausnummer muss von der Straße aus deutlich erkennbar sein. Bei Grundstücken mit einem Vorgarten von mehr als 10 m Tiefe ist die Hausnummer von der Straße neben dem Grundstückseingang anzubringen. (…)

(5) Für die Hausnummerierung sind gut lesbare und gut erkennbaren Ziffern zu wählen. Die Hausnummern sollen bei Dunkelheit entweder von innen beleuchtet (transparent) sein oder aber durch eine Lampe angestrahlt werden.

(6) Die Hausnummernschilder sind mindestens 12 X 14 cm auszubilden. Bei dreistelligen Ziffern muss das Hausnummernschild mindestens 20 X 22 cm groß sein.

Die neue Satzung wird in den Schwarzen Kästen ausgehängt, kann im Amt eingesehen werden und ist auf unserer Internetseite www.dassendorf.de zu finden.

Martina Falkenberg
Die Entwicklung des Landes wird geplant

Dassendorf formuliert seine Stellungnahme

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein stellt derzeit den neuen Landesentwicklungsplan 2009 (LEP) auf. Dieser soll den Landesraumordnungsplan 1998 ersetzen. 

Die Gemeinde Dassendorf wird eine eigene Stellungnahme zum LEP ausarbeiten, die die besonderen Belange unserer Gemeinde berücksichtigt. Darüber wird in der öffentlichen Planungsausschuss-Sitzung am 19. August beraten. 

Der LEP legt fest, wohin sich das Land und seine Regionen bis 2025 entwickeln sollen. Als „Dachplan“ enthält er die Ziele der Raumordnung, die das ganze Land betreffen. Landesweit einheitliche Rahmenvorgaben für viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie Wohnungsbau, Wirtschaft und Wissenschaft, Verkehr, Einzelhandel, Energieversorgung, Tourismus, Bildung, Gesundheit und Pflege sowie Natur und Umwelt werden im LEP festgelegt. 

Der LEP ist für die Träger der öffentlichen Verwaltung verbindlich, er hat keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber dem Einzelnen. 

Mit der Einleitung des Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens werden ab sofort alle noch nicht abgeschlossenen Bauleitplanverfahren nach den in der Aufstellung befindlichen Zielen des LEP bewertet.

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Schleswig-Holstein – künftig geht die Bevölkerung zurück und es wird weniger junge und deutlich mehr alte Menschen geben – setzt der LEP bei der Wohnbauentwicklung auf Verdichtung und nicht so sehr auf Ausweisung von weiterem Bauland. Vorhandene Infrastrukturen (Schulen, Kindergärten, Sportanlagen) sind zu nutzen, um weitere Folgekosten zu vermeiden.

Dassendorf selbst trifft diese Einschränkung in der Wohnbauentwicklung durch den LEP nicht. Nach der bisherigen Regelung hätte Dassendorf bis 2025 noch 107 Wohneinheiten schaffen können, nach der neuen Regelung 165 Wohneinheiten.

Nachteilig für Dassendorf könnte sich allerdings auswirken, das der LEP weiter am Achsenkonzept von 1929 festhält. Landesentwicklungsachsen sind nach dem Entwurf des LEP in unserem Raum Hamburg-Schwarzenbek entlang der Bahntrasse und Hamburg-Geesthacht. Dassendorf liegt somit nicht auf der Entwicklungsachse Außerdem sollen „zentrale Orte“  im Rahmen von Stadtumlandkonzeptionen Vorrang erhalten. Dassendorf zählt nicht zu den Orten mit zentraler Bedeutung. Dies kann zu Nachteilen etwa im Bereich der Gewerbeansiedlung führen.

Der Kreis wird in seiner Stellungnahme gegenüber dem Land auch anregen, die B 207 zwischen Hamburg-Bergedorf und Lübeck als räumliche Nebenentwicklungsachse darzustellen. 

Näheres werden wir in einer der nächsten „Aktuell“-Ausgaben mitteilen. 

Martina Falkenberg
In Kürze:

· Gemeindebücherei Dassendorf
Während der Sommerferien bleibt die Gemeindebücherei wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen. Der nächste Öffnungstermin ist Montag, 1. September von 16-18 Uhr.
· „Spatzennest" Flohmarkt am 13. September ab 14 Uhr

Im Gemeindesaal Dassendorf, Christa-Höppner-Platz 1, stehen zahlreiche Plätze zur Verfügung. Bitte unter 04104/5862 in der kommunalen Kindertagesstätte Dassendorf „Spatzennest" anmelden. (Standgebühr: Fünf Euro und ein leckeres Sahnestück)
Gemeindevertretung tagt
Im Juli wurden unter anderem folgende Beschlüsse gefasst: 

· Frank Herbst(SPD) und Utz Seifert (CDU) vertreten künftig die Gemeinde Dassendorf als Träger im Beirat der Kindertagesstätte „Spatzennest“. Außerdem gehören dem Beirat paritätisch Vertreter der Elternschaft und der Mitarbeiter an.

· Der jährliche Zuschuss für die Volkshochschule Dassendorf von einem Euro pro Einwohner wird weiterhin gewährt.

· Die Stellungnahme der Gemeinde zum Kindertagesstätten-Bedarfsplan für die kommenden Jahre wurde zur Beratung in den Ausschuss für Schule, Kindergarten und Sport verwiesen.
